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Eine ethisch schwierige Vorlage

Innenminister Alain Berset gibt unumwunden zu, dass die Debatte zur Volksabstimmung
über die sogenannte Präimplantationsdiagnostik (PID) «nicht einfach» sein werde. Seine

Bedenken rühren daher, dass das Parlament die Vorlage, die der Bundesrat ursprünglich
vorgelegt hat, stark ausweitete. Im Kern geht es darum, dass erblich vorbelastete Paare,

deren Kinder von einer schweren Erbkrankheit betroffen sein könnten, die PID in Anspruch
nehmen könnten. In der Praxis heisst das: Sie dürfen die Embryonen im Rahmen einer

künstlichen Befruchtung aufdie entsprechende Erbkrankheit hin untersuchen lassen, um
anschliessend nur jene Embryonen für das Fortpflanzungsverfahren zu verwenden, die

nicht von dieser Krankheit betroffen sind. Untersagt bleiben soll, einen Embryo auf spontan

auftretende Krankheiten wie Trisomie 21 untersuchen zu lassen.

Das Parlament will nun sehr viel weiter gehen. Es will Chromosomen-Screenings für
all jene Paare zulassen, die sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen. Die ursprüngliche

Vorlage hätte wenige Dutzend Fälle pro Jahr zugelassen, mit der parlamentarischen
Version müsste mit mehreren Tausend Fällen pro Jahr gerechnet werden. Damit ist die

Gegnerschaft deutlich gewachsen. Die Vorlage muss ohnehin zwei Hürden nehmen: Am

14. Juni kommt die Verfassungsänderung vors Volk, mit der die Embryonen-Tests
grundsätzlich erlaubt werden sollen. Dafür gab es im Parlament breite Zustimmung. Erst später

wird über das wesentlich umstrittenere Gesetz abgestimmt, das die konkrete Anwendung
festschreibt. Sollte das Volk am 14. Juni Ja sagen zur Verfassungsänderung, beginnt die

Referendumsfrist für das Gesetz. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird das Referendum

ergriffen, die Evangelische Volkspartei (EVP) hat es bereits angekündigt.

Stipendienwesen harmonisieren

Wer ein Stipendium braucht für eine Ausbildung an einer höheren Fachschule,

Fachhochschule, Technischen Hochschule oder Universität soll überall die
gleichen Chancen haben. Heute hängt das vom Kanton ab. «Unfair» findet der

Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) das. Deshalb fordert er mit
einer Initiative die Harmonisierung der Stipendienvergabe für den tertiären

Bildungsbereich und damit eine Verlagerung der Rechtskompetenz von den

Kantonen auf den Bund. Zudem sollen Ausbildungsbeiträge während einer
anerkannten tertiären Erstausbildung einen minimalen Lebensstandard garantieren.

Eine klare Regelung des Stipendienwesens sei auch ein Beitrag zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels, hält der VSS fest.

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative zwar ab, teilen aber deren

Stossrichtung. Um Druck wegzunehmen, wurde in Form eines indirekten

Gegenvorschlags das Ausbildungsbeitragsgesetz total revidiert. Die Vorlage wurde

vom Parlament zwar bereits verabschiedet, sie steht jetzt aber nicht zur Abstimmung.

Mit dieser Gesetzesänderung bleiben die Kompetenzen zwischen Bund

und Kantonen unangetastet, aber der Bund unterstützt die Kantone bei der

Harmonisierung des Stipendienwesens. Konkret sollen nur noch jene Kantone

Bundesbeiträge erhalten, die dem Stipendienkonkordat beigetreten sind. Im
Konkordat sind, wie vom VSS gefordert, gesamtschweizerische Grundsätze und

Mindeststandards festgelegt.

Totalschaden
an der Urne
Gleich zwei Parteien sind am 8. März

mit ihren Kernanliegen an der Urne

kläglich gescheitert. Die Grünliberale

Partei (GLP) mit der Initiative «Energie-

statt Mehrwertsteuer» und die

Christlich-demokratische Volkspartei

(CVP) mit dem Volksbegehren
«Familien stärken! Steuerfreie Kinder-

und Ausbildungszulagen». Beide

Initiativen waren als Wahlkampflokomotiven

gedacht und endeten als

Rohrkrepierer.

Mit 92 Prozent Neinstimmen erlitt
die GLP-Idee, die Mehrwertsteuer

zugunsten einer Steuer auf nicht-
erneuerbaren Energien abzuschaffen,

Totalschaden. Das ist eine historische

Schlappe: Nur einmal, 1929, hat eine

Volksinitiative eine noch tiefere

Zustimmung erfahren. Das Resultat

zeigt, dass die Verbindung der

Energiefrage mit dem Steuersystem

verhängnisvoll war. Die Mehrwertsteuer

ist in der Bevölkerung sehr gut verankert.

Die massive Niederlage gleich bei

der ersten Volksinitiative der GLP ist

ein schwerer Schlag für die junge,

erfolgsverwöhnte Partei. Offen ist noch,

ob die bisher breite Unterstützung der

vom Bundesrat vorbereiteten

Lenkungsabgabe zur Energiewende wegen

diesem Abstimmungsergebnis

unter Druck geraten wird.
Auch die CVP muss eine bittere

Niederlage verarbeiten: Ihre Initiative

ist mit 75,4 Prozent Neinstimmen
ebenfalls wuchtig verworfen worden.

Bei dieser Vorlage dürften vor allem

finanzielle Überlegungen eine wichtige

Rolle gespielt haben. Die
Annahme der Initiative hätte
Steuerausfälle für Bund, Kantone und
Gemeinden von rund einer Milliarde
Franken pro Jahr zur Folge gehabt.

JÖRG MÜLLER

JORG MÜLLER IST REDAKTOR DER «SCHWEIZER

REVUE»

Schweizer Revue / April 2015 / Nr. 2


	Totalschaden an der Urne

